
Protokoll:

Prof. Dr. Lukas führt zunächst aus, was der Hintergrund bzw. das Ziel der bisherigen
Änderungen an der Baumschutzsatzung gewesen seien:

Die Höhe der Ausgleichszahlungen wurde nach unten korrigiert, um Härtefälle auszuschließen.

Ferner diene die Herausnahme der städtischen Bäume aus dem Geltungsbereich der
Baumschutzsatzung einzig der Entbürokratisierung, indem verwaltungsintern auf formale
schriftliche Anträge und Genehmigungen verzichtet werde. Dies befreie den Eigenbetrieb
Grünflächen und Bestattungswesen aber nicht von der Ersatzpflicht. Die Baumschutzsatzung
biete den Bürgern eine Rechtssicherheit per Bescheid, die es vorher so nicht gab.

 

Rm Diehl (WGS) bedankte sich in der anschließenden Diskussion für den gemeinsamen
Termin mit dem Baudezernenten und sein Engagement in der Sache. Die WGS finde die
geänderte Version nun deutlich besser. Herr Diehl fragte noch ergänzend, was den Bürger
diese Rechtssicherheit koste, also welche Gebühren im Schnitt für eine Befreiung gezahlt
werden müssten.

 

Der Vorsitzende antwortete mit Unterstützung von Herrn Mader (Amt 36), dass aktuell die
Gebühren bei ca. 80 Euro für eine Befreiung lägen. Die Gebühr entsteht natürlich im Rahmen
der entsprechenden Gebührenordnung des Landes. 

 

Herr Mader bietet an, dass das Umweltamt noch einmal prüfen kann, ob und in welchem
Rahmen diese Gebühren ggf. noch reduziert werden könnten. Er weist aber auch darauf hin,
dass die deutlich höheren Kosten für den Bürger in der Regel durch die Ersatzpflanzungen
entstünden, und diese wurden mit der Änderung bereits gesenkt.

 

Rm Kalenberg (CDU) bittet seitens der CDU-Fraktion darum, dass der Änderungsbeschluss
ohne Beschlussfassung im Umweltausschuss an den Haupt- und Finanzausschuss
weitergeleitet wird.

 

Prof. Dr. Lukas ergänzt, dass dann eine überarbeitete Beschlussvorlage für den Haupt- und
Finanzausschuss erstellt wird, in der das Thema Gebührenrahmen für die Bescheide ergänzt
wird.

 




